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Sie fragen -
wir

antworten
In dieser Rubrik beantworten
Fachleute Fragen von Abon-
nenten, die auch für andere Le-

ser von Interesse sind. Dieser
Leserdienst ist für Sie unent-

geltlich.
(Für Auskünfte, die nicht publi-
ziert werden, wird ein Unko-

stenbeitrag erhoben.)

Der Jurist
gibt Auskunft

Erbrecht
der Geschwister
«.Erne itekann/e von m/r is/ /eJ/g.
Da «e GescAwis/er Zza/, g/awö/ sie,
ke/a Des/amen/ mac/zen za mäs-
sen. TVan kaöe z'c/z ge/esen, Ja.s.s

nac/z Jem neuen DrZzrec/z/ J/e G<?

sc/zw/s/er a«J Jeren K/nJer oJer
CoMs/nen n/c/z/ me/zr erZzZzerec/z/z'g/
s/nJ. fFer öekowm/ Jann Jas Fer-
mögen, wenny'emanJ /cznJer/os anJ
a//e/ns/e/zenJ s//rö/ wnJ zte/n De-
s/amen/ gesc/zn'eöen /za/?

G. L. z'n 5c/z.

Liebe Frau G. L., da liegt ein
Missverständnis vor: Auch nach
dem neuen Erbrecht sind die Ge-
schwister, deren Kinder und auch
die Cousins und Cousinen ge-
setzliche Erben, falls kein besser
berechtigter Erbe vorhanden ist.
Das neue Erbrecht hat nur den
Pflichtteil der Geschwister und
deren Kinder für die ganzp
Schweiz bindend aufgehoben.
Immer dann, wenn kein Testa-
ment vorhegt, gilt die gesetzliche
Erbfolge. Diese sieht für den Fall
eines alleinstehenden kinderlosen
Erblassers vor, dass zuerst seine
Eltern, bei deren Vorversterben
die Geschwister und bei deren
Vorversterben die Nichten und

Neffen Erben sein sollen. Fehlt
nur ein Elternteil, treten für den
Vorverstorbenen auch die Ge-
schwister und allenfalls deren
Nachkommen ein. Der überle
bende Elternteil bekommt in die-
sem Falle nur die Hälfte des
Nachlasses. Fehlen beide Eltern
und hat der Erblasser auch keine
Geschwister, so gelangt die Erb-
Schaft an den Stamm der Gross
eitern. Sind diese vorverstorben,
treten die Nachkommen der
Grosseltern an deren Stelle, also
Onkel und Tanten, bei deren
Vorversterben die Cousins und
Cousinen oder deren Nachkom-
men. Fehlen auch solche Ver-
wandte vollständig, so erbt der
Kanton, in welchem der Erblas-
ser seinen letzten Wohnsitz ge-
habt hat, oder die Gemeinde,
welche nach dem betreffenden
kantonalen Gesetz als erbberech-
tigt erklärt wird. Dies kann die
Bürger- oder Wohnsitzgemeinde
sein.
Diese gesetzliche Erbfolge kann
der Erblasser durch sein Testa-
ment abändern. Er hat aber die
sogenannten Pflichtteile von be-
stimmten, ihm besonders nahe-
stehenden Erben zu beachten.
Nach dem neuen Erbrecht sind
dies nun abschliessend der über-
lebende Ehegatte, die Kinder und
die Eltern des Erblassers. Das alte
Erbrecht hatte auch einen
Pflichtteil für die Geschwister
vorgesehen. Die Kantone waren
aber berechtigt, diesen Pflichtteil
der Geschwister aufzuheben oder

den Pflichtteil sogar auf die Ge-
schwisterkinder auszudehnen.
Dieses Recht der Kantone wurde
durch das neue Erbrecht aufge-
hoben, und seit dem 1. Januar
1988 gilt für die ganze Schweiz,
dass der Erblasser dann über sein
Vermögen frei verfügen kann,
wenn er weder Nachkommen,
noch Eltern, noch einen Ehegat-
ten als Erben hinterlässt. Ver-
ziehtet er darauf, ein Testament
zu machen, so gilt die gesetzliche
Erbfolge. Wer dann konkret im
einzelnen Fall tatsächlich Erbe
sein wird und zu welchen Antei-
len, ist teilweise sehr schwierig
herauszufinden. Dies vor allem
dann, wenn weder Geschwister
noch Geschwisterkinder vorhan-
den sind, wohl aber Verwandte
des grosselterlichen Stammes.
Kein Erbrecht haben noch weiter
entfernte Verwandte des urgross-
elterlichen Stammes. Ein im alten
Erbrecht für solche weit entfernte
Verwandte vorgesehenes Nutz-
niessungsrecht am Nachlassver-
mögen wurde ebenfalls am 1. Ja-
nuar 1988 aufgehoben. Nach den
grosselterlichen Verwandten erbt
also - wie oben aufgeführt - der
Kanton, in dem der Erblasser sei-
nen letzten Wohnsitz hatte.
Wennjemand über ein Vermögen
verfügt, aber keine erbberechtig-
ten Verwandten mehr hat, so
sollte er an die vielen gemeinnüt-
zigen Institutionen denken, wel-
che auf Spenden und Vermächt-
nisse angewiesen sind. Ich denke
dabei nicht zuletzt an die Pro Se-
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nectute, welche sich in vielfältiger
Weise um unsere älteren Mitbtir-
ger und Mitbürgerinnen bemüht.
Dies verdient Unterstützung, al-
lenfalls auch durch die Ausset-

zung eines Vermächtnisses oder
eine Erbeneinsetzung für den
Fall, dass eine freie Verfügung
über das Vermögen möglich ist.
In diesem Sinne empfehle ich die
Abfassung eines Testamentes,
damit der Erblasser weiss, wer
dereinst in den Genuss seines

Vermögens kommt. Der Kanton
ist als letzter gesetzlicher Erbe
eine etwas gar anonyme Person.

L/c. zur. Markus //ess
Kecktsaawa/t

Ärztlicher Ratgeber

Fersensporn
<iLck /ezc/e .sei/ etwa seeks Moaate«
an einem sogenannten <Spom> an
der Zinken Fer.se. Da/ei kake ick
s/arke S/ecksckmerzen mitten in
der Ferse keim A zc/tre/en au/" dem
Loden. VackZs keim Liegen und
tagsüker keim Litzen verspüre ick
keine Sckmerzen. Können Lie mir
einen Fip geken, damit ick okne
diese /ästigen Lckmerzen wieder
wandern kann? t/m was /ür ein
<Geki/de> kande/t es sick eigent/ick
kei diesem Lporn? Kann man es

nickt wieder zum Fersckwinden
kringen?» //err F. IE. in Z.

Beim Fersensporn handelt es sich
um eine knochenharte Neubil-
dung, über deren Entstehung
man leider bis heute nichts Ge-
naues weiss. Eine spontane
Rückbildung ist nicht zu erwar-
ten, und so zielen die meisten the-
rapeutischen Massnahmen dar-
auf ab, die Begleitentzündung zu
beeinflussen (Bäder, Elektrothe-
rapie, Umspritzung) oder die
Ferse durch spezielle Schuheinla-
gen zu entlasten. Wenn dies alles
nichts hilft, so lohnt es sich, einen
guten Orthopäden aufzusuchen
mit der Frage nach einer operati-
ven Entfernung des Fersen-

sporns.

Offenes Bein
ecLe/t zwei Mouaten Ze/'de Zck water

cmer o//enecz, sckmerzka/te«
Z/aut.S'te//e okerka/k des Z/wkecz

Fuö'ckeZs, aus der v/'eZ FZ«.s'.«gke/t

austritt. OkwokZ ick tägZick kade
unä eine JEundsa/ke a«/trage, wird
das Lock immer nock grösser, /ck
kake nun Angst, den <Lrand> zu
kekommen and mit der Zeit das
ßeinzuver/ieren..» Fratz A. ß. in F.

Ich kann Ihre Angst gut verste-
hen, möchte Sie aber beruhigen,
denn glücklicherweise enden die
wenigsten offenen Beine mit einer
Amputation. Bei den meisten Pa-
tienten lässt sich zu einem frühe-
ren Zeitpunkt eine Venenentzün-
dung oder Thrombose eruieren.
In der Folge kommt es zu einer
Störung des Rückstroms des ve-
nösen (sauerstoffarmen) Blutes.
Dies wiederum führt zu einer
Druckerhöhung und Mangeler-
nährung des Gewebes und
schliesslich zu einer nach aussen
durchbrechenden Öffnung. Die
wichtigste Behandlungsmass-
nähme ist das regelmässige und
straffe Einbinden der Beine mit
speziellen Venenbinden, um die
Zirkulationsverhältnisse und da-
mit die Wundheilung zu verbes-
sern. Fussbäder haben sicher ihre
Berechtigung, doch sollten diese
nicht zu heiss (30-35 Grad) sein
und nicht zu lange (etwa zehn

Minuten) dauern, um die Wunde
und vor allem die neugebildete
Haut nicht zu stark aufzuwei-
chen. Zur Wundreinigung und
zur -pflege gibt es eine Reihe von
etwa gleichwertig wirksamen Sal-
ben. Erkundigen Sie sich am be-
sten bei Ihrem Hautarzt. Er sollte
nämlich in diesem Zusammen-
hang auch kontrollieren, wie es

mit der arteriellen (sauerstoffrei-
chen) Durchblutung steht und ob
der Zuckerstoffwechsel in Ord-
nung ist.

Dr. meä. Feter KokZer

PRO

Senioren-Tennis
in Rheinfelden
Dass Tennis nicht nur eine Sport-
art für Junge ist, sondern auch
eine Herausforderung für jung-
gebliebene Senioren sein kann,
beweist eine Dienstleistung der
Pro Senectute in Rheinfelden.
Seit Februar 1986 werden hier
Tenniskurse für Senioren ange-
boten. Teilnehmen können alle
über 55jährigen, vorausgesetzt,
dass dem aufgrund des obligato-
rischen ärztlichen Untersuchs
nichts im Weg steht. 17 Kurse mit
je drei bis vier Teilnehmern
konnten in den letzten zwei Jah-
ren bereits durchgeführt werden,
was sicher von einem regen Inter-
esse für diese Sportart zeugt und

die Planung von weiteren Tennis-
kursen in der Umgebung recht-
fertigt. Der Kursbeitrag von Fr.
100 - für zehn einstündige Lek-
tionen ist durchaus angemessen
und - nach der Begeisterung in
der besuchten Gruppe zu schlies-
sen - gut investiert. Denn nebst
Beweglichkeit und Konzentra-
tionsfähigkeit wird auch das ge-
sellige Beisammensein gefördert
und gepflegt. So trifft man sich
beispielsweise nach dem inten-
siven Training regelmässig in der
Club-Cafeteria, wo Zeit zum
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